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Abgeordnete Wolfgang Bosbach ei-
nen Gesetzesentwurf, der die Wirk-
samkeit von Patientenverfügungen 
auf den „unumkehrbar tödlichen 
Verlauf“ einer Erkrankung be-
schränkte. Der CSU-Abgeordnete 
Wolfgang Zöller brachte daraufhin 
einen dritten Entwurf ein, der die 
dialogische Umsetzung der Patien-
tenverfügung betonte.

Nachdem der Versuch einer Fusi-
on des Stünker- mit dem Zöller-
Entwurf gescheitert war, übernahm 
die Stünker-Gruppe kurz vor der 
Abstimmung im Bundestag zwei 
Kernpunkte des Zöller-Entwurfs 
(ärztliche Indikation und dialogi-
sche Umsetzung). Das Gesetz wur-
de – bei aufgehobenem Fraktions-
zwang – mit den Stimmen des 
Großteils der SPD, der FDP, der 
Linken und von Teilen der Grünen 
sowie von einer Abgeordneten der 
Unionsfraktion verabschiedet (3).

Die neue Rechtslage
Die neue Rechtslage orientiert sich 
an der bisherigen Rechtsprechung: 
Eine von einem einwilligungsfähi-
gen Patienten für den Fall des spä-
teren Verlustes der Einwilligungs -
fähigkeit errichtete schriftliche Pa-
tientenverfügung ist verbindlich 
(§ 1901 a Abs. 1 BGB). Sie ist bei 
der Entscheidung über ärztliche 
Maßnahmen zu beachten, wobei  
es auf das Stadium der Erkran-
kung ausdrücklich nicht ankommt 
(§ 1901 a Abs. 3). Sofern für den 
nicht mehr einwilligungsfähigen 
Patienten ein von ihm für diesen 
Fall Bevollmächtigter (Vorsorge -
bevollmächtigter) oder ein vom 
 Gericht hierfür bestellter Betreuer 
handelt, muss dieser den Willen des 
Patienten gegenüber Arzt, Pflege-
personal und Einrichtung, in der der 

Patient untergebracht ist, durch -
setzen. Gibt es keine schriftliche 
Patientenverfügung, sind die Be-
handlungswünsche oder der mutmaß-
liche Wille des Patienten anhand 
konkreter Anhaltspunkte, etwa frü-
herer mündlicher Äußerungen, zu 
ermitteln (§ 1901 a Abs. 2).

Was der Patientenwille im kon-
kreten Fall ist und ob die Lebens- 
und Behandlungssituation derjeni-
gen entspricht, für die die Behand-
lungswünsche geäußert wurden, 
wird in einem dialogischen Pro-
zess zwischen Arzt und Vertreter 
des Patienten ermittelt, wobei die 
Indikationsstellung durch den Arzt 
vorangehen muss (§ 1901 b). Eine 
Genehmigung des Betreuungsge-
richtes (vormals: Vormundschafts-
gerichtes) ist nicht erforderlich, 
wenn zwischen Arzt und Bevoll-
mächtigtem oder Betreuer Einver-
nehmen über den Patientenwillen 
besteht (§ 1904).

Als Patientenverfügung im Sinne 
des Gesetzes ist nur eine schrift -
liche Äußerung zu werten: Nach 
§ 126 BGB muss also ein vom Pa-
tienten eigenhändig unterschriebenes 
Schrift stück vorliegen; diese Form 
erfüllen zum Beispiel auch die viel-
fach gebräuchlichen „Ankreuzfor-
mulare“, wenn sie die Unterschrift 
des Patienten aufweisen. Eine nota-
rielle Beurkundung ist nicht erfor-
derlich. Eine mündliche Äußerung 
ist nicht als Patientenverfügung im 
Sinne des Gesetzes zu werten. Sie ist 
aber rechtlich nicht unbeachtlich, 
sondern entweder als Behandlungs-
wunsch zu werten (wenn sie sich di-
rekt auf die infrage kommende Be-
handlung bezieht) oder als konkre-
ter Anhaltspunkt bei der Ermittlung 
des mutmaßlichen Willens heranzu-
ziehen. Eine Patientenverfügung im 
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A lles begann am 17. März 2003 
mit einem handwerklich miss -

ratenen Beschluss des Bundesge-
richtshofs, der zwar die grundsätz -
liche Verbindlichkeit von Patienten-
verfügungen festlegte, aber in einer 
Reihe wesentlicher Punkte wider-
sprüchliche Aussagen enthielt (1). 
Daraufhin setzte Bundesjustizmi-
nisterin Brigitte Zypries die Kom-
mission „Patientenautonomie am 
Lebensende“ ein, die im Juni 2004 
Eckpunkte für ein Gesetz zur Pa-
tientenverfügung vorlegte (2). Dar -
an knüpfte der Entwurf einer 
 Gruppe um den SPD-Abgeordneten 
Joachim Stünker an. Als Gegen -
modell dazu formulierte der CDU-
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Sinne des Gesetzes kann nur ein 
Volljähriger erstellen. 

Der Systematik des Betreuungs-
rechts folgend, sagt das neue Ge-
setz selbst im Text nichts über die 
Verbindlichkeit der Patientenverfü-
gung, setzt diese vielmehr als gege-
ben voraus (4). Da die Patientenver-
fügung als verbindlich anzusehen 
ist, muss der Betreuer oder Bevoll-
mächtigte sich an sie halten und für 
die Durchsetzung auch gegenüber 
Ärzten, Pflegekräften und Einrich-
tungen Sorge tragen, an die die Pa-
tientenverfügung als Behandlungs-
wunsch letztlich gerichtet ist.

Eine auf die aktuellen Umstände 
genau zutreffende Patientenverfü-
gung ist unmittelbar zu beachten, 
auch wenn es keinen Betreuer oder 
Bevollmächtigten gibt. Ein Betreuer 
muss wegen des Grundsatzes der 
 Erforderlichkeit (§ 1896 Abs. 2 S. 1 
BGB) in einer solchen Situation gar 
nicht bestellt werden, weil man ihn 
zur Umsetzung des Patientenwillens 
nicht braucht. Diese Fallkonstellati-
on setzt allerdings voraus, dass sich 
der behandelnde Arzt der Passgenau-
igkeit der Patientenverfügung sicher 
ist. Die gesetzliche Neuregelung 
sollte nicht dazu verleiten, jetzt in al-

len Fällen „vorsichtshalber“ eine Be-
treuung bei Gericht anzuregen.

Das Gesetz sieht in § 1901 b vor, 
dass der Arzt nach Prüfung der 
 Indikation gemeinsam mit dem 
 Betreuer/Bevollmächtigten und – 
falls zeitlich möglich – unter 
 Hinzuziehung von „nahen Ange -
hörigen und sonstigen Vertrauens-
personen des Betreuten“ den 
 Patientenwillen ermittelt. Dieses 
Verfahren dient insbesondere bei 
unklaren Fällen der Sicherung des 
Entscheidungsprozesses und der 
Absicherung von Arzt und Vertre-
ter. Wer das Verfahren nicht ein-
hält, läuft Gefahr, sich in der 
 Einschätzung zu irren und die 
 Konsequenzen dann auch rechtlich 
tragen zu müssen, wenn im Nach- 
hinein eine andere Auslegung der 
Patientenverfügung als zutreffend 
erachtet wird. Deshalb gilt: Je un-
deutlicher und auslegungsbedürfti-
ger die Äußerung des Patienten ist, 
umso sorgfältiger ist der Dialog 
zwischen den Beteiligten zu führen 
und zu dokumentieren.

Medizinische Indikation
Die wichtigsten rechtlichen Voraus-
setzungen zur Durchführung jeder 
ärztlichen Maßnahme sind die me-
dizinische Indikation und die Ein-
willigung des Patienten. Die Indi-
kation wird zunächst anhand des 
Standes der Wissenschaft für den 
jeweiligen Patienten in seiner kon-
kreten klinischen Situation vom 
Arzt beurteilt. Zu entscheiden ist, 
ob die infrage kommende Maßnah-
me aus ärztlicher Sicht einen Nut-
zen für den Patienten darstellen 
kann. Dazu sind zwei Fragen zu be-
antworten:

1) Welches Therapieziel wird mit 
der zur Diskussion stehenden Maß-
nahme angestrebt?

2) Ist das angestrebte Therapie-
ziel durch diese Maßnahme mit ei-
ner realistischen Wahrscheinlich-
keit zu erreichen?

Zu 1) Jede medizinische Maß-
nahme muss zunächst einem ver-
nünftigen Therapieziel dienen. Bei-
spiele für allgemein akzeptierte 
Therapieziele sind Heilung, Le-
bensverlängerung, Rehabilitation 
oder Erhaltung der Lebensqualität. 
Wenn kein vernünftiges Therapie-
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ziel vorhanden ist (dies ist zum Bei-
spiel der Fall, wenn alle zur Verfü-
gung stehenden Maßnahmen bes-
tenfalls eine kurzfristige Verlänge-
rung des Sterbeprozesses bewirken 
würden), so ist die infrage kom-
mende Maßnahme nicht indiziert 
und darf daher nicht durchgeführt 
werden. 

Zu 2) Wenn ein vernünftiges 
Therapieziel vorhanden ist, so ist 
anhand der vorhandenen Daten zu 
fragen, ob eine realistische Wahr-
scheinlichkeit besteht, mit der ge-
planten Maßnahme dieses Ziel 
auch tatsächlich zu erreichen. Eine 
Maßnahme, bei der im konkreten 
Fall das angestrebte Ziel nicht oder 
nur mit einer verschwindend klei-
nen Wahrscheinlichkeit erreicht 
werden kann, ist nicht medizinisch 
indiziert (zum Beispiel künstliche 
Ernährung im Endstadium der De-
menz) (5).

Indikation und Patientenwille
Erst wenn die Indikation bejaht 
oder zumindest mit ausreichender 
Wahrscheinlichkeit angenommen 
werden kann, wird der Patient 
oder sein Vertreter darüber infor-

miert und der Patientenwille er-
mittelt (Grafik 2). Bei fehlender 
Indikation ist die Überprüfung des 
Patientenwillens – und damit auch 
die Einrichtung einer Betreuung – 
entbehrlich. Umgekehrt darf aber 
keine medizinische Maßnahme, 
auch wenn sie klar indiziert ist, 
gegen den Willen des Patienten 
durchgeführt werden (zum Bei-
spiel Bluttransfusion bei Zeugen 
Jehovas).

Eine Entscheidung aufgrund ei-
ner fehlenden Indikation kann die 
Angehörigen emotional entlasten, 
da sie nicht mit der Vorstellung 
 weiterleben müssen, „schuld“ am 
Ableben des Patienten gewesen zu 
sein (6).

Die Aufklärung über eine fehlen-
de medizinische Indikation für le-
bensverlängernde Maßnahmen und 
die damit notwendige Therapieziel-

änderung stellt den Arzt vor eine 
große Herausforderung. Sie sollte 
mit Sorgfalt und Empathie erfolgen 
und das große Spektrum an palliativ-
medizinischen Maßnahmen beto-
nen, die das Leiden für den Patienten 
in der letzten Lebensphase verhin-
dern können.

Das in Grafik 1 dargestellte Fluss-
diagramm soll bei der Umsetzung 
des Patientenverfügungsgesetzes in 
der Praxis orientierende Hilfe leis-
ten. Der Arzt prüft zunächst die Indi-
kation für die infrage kommende 
Maßnahme. Falls eine Indikation 
vorhanden ist, wird vom Arzt ge-
prüft, ob der Patient einwilligungsfä-
hig ist. Dies ist dann der Fall, wenn 
er die Folgen und Tragweite einer 
Behandlung geistig erfassen und den 
eigenen Willen nach dieser Einsicht 
bestimmen kann (nicht gleichzuset-
zen mit der Geschäftsfähigkeit). In 
Zweifelsfällen sollte ein psychiatri-
scher oder neurologischer Konsilia-
rius hinzugezogen werden.

Bei bestehender Einwilligungs-
fähigkeit ist der Patient über Nutzen 
und Risiken der geplanten Maßnah-
me sowie über Alternativen aufzu-
klären. Bei schwerwiegenden Ent-

scheidungen empfiehlt es sich, mit 
Einverständnis des Patienten die 
nächsten Angehörigen in den Dia-
log mit einzubeziehen. Nach Ent-
scheidung und Dokumentation wird 
der Patient entsprechend seinem 
Willen behandelt.

Falls keine Einwilligungsfähig-
keit besteht, ist ärztlicherseits zu 
klären, ob eine Patientenverfügung 
existiert. Ist dies der Fall und trifft 
die Patientenverfügung eindeutig 
auf die aktuelle klinische Situation 
zu, so informiert der Arzt die An -
gehörigen (einschließlich des Be -
treuers/Bevollmächtigten, falls vor -
handen) und behandelt entsprechend 
dem vorausverfügten, unmittelbar 
fortwirkenden Patientenwillen – es 
sei denn, es liegen konkrete An-
haltspunkte für einen zwischen-
zeitlichen Widerruf der Patienten-
verfügung vor.

Liegt keine oder eine unklare be-
ziehungsweise nicht eindeutig auf 
die aktuelle Situation anwendbare 
Patientenverfügung vor, prüft der 
Arzt, ob bereits eine rechtliche Ver-
tretung existiert. Ist das nicht der 
Fall, und liegt eine Akutsituation 
vor, soll im Konsens mit den Ange-
hörigen und sonstigen Vertrauens-
personen der Patientenwille ermit-
telt und danach gehandelt werden. 
Wenn dieser Konsens nicht gelingt 
oder zeitlich nicht möglich ist 
 (Notfallsituation!), ist die medi -
zinisch indizierte Maßnahme zu-
nächst durchzuführen. Wenn keine 
Gefahr (mehr) im Verzug ist, wird 
die Einrichtung einer Betreuung 
veranlasst und der Entscheidungs-
prozess fortgesetzt.

Wenn ein Vertreter bestellt ist, ist 
der Patientenwille im Dialog zu er-
mitteln und zu dokumentieren. Das 
Betreuungsgericht ist nur dann ein-
zuschalten, wenn zwischen Betreu-
er/Bevollmächtigtem und Arzt Un-
einigkeit über den Patientenwillen 
besteht. Die Meinung der Beteilig-
ten, was aus ihrer Sicht für den Pa-
tienten „besser“ oder „schlechter“ 
sei, ist für die Entscheidungsfin-
dung unerheblich.

Fällt die Entscheidung zugunsten 
einer medizinischen Maßnahme 
aus, so ist ärztlicherseits im weite-
ren Verlauf kontinuierlich zu über-
prüfen, ob die Indikation für die 
Maßnahme (zum Beispiel künstli-
che Beatmung, Sondenernährung) 
weiter besteht.

Fehlende ärztliche Beratung
Im Grunde ist mit diesem Gesetz die 
bisherige Praxis nun zu weiten Tei-
len gesetzlich geregelt. Eine Reich-
weitenbeschränkung sieht das Ge-
setz nicht vor. Die Rolle der Betreu-
ungsgerichte wurde präzisiert. Zahl-
reiche Details sind explizit geregelt: 
Eine Patientenverfügung kann jeder-
zeit formlos widerrufen werden, sie 
darf nicht von Krankenhäusern oder 
Pflegeheimen eingefordert werden, 
eine notarielle Beglaubigung ist 
nicht notwendig, eine regelmäßige 
Erneuerung ebenfalls nicht. Insofern 
bietet das Gesetz mehr Rechtssicher-
heit. Gleichwohl ergeben sich Un-
klarheiten, Kritikpunkte sowie Ver-
besserungsvorschläge.

Die ärztliche Beratung zur Patientenverfügung muss in den 
Leistungskatalog der GKV aufgenommen werden.
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Der Arzt hat laut Gesetz zu prü-
fen, „welche Maßnahme im Hin-
blick auf den Gesamtzustand und 
die Prognose des Patienten indi-
ziert ist“ (§ 1901 b). Warum schreibt 
das Gesetz hier vor, was Ärzte spä-
testens seit den hippokratischen 
Schriften ohnehin tun sollen, näm-
lich individuelle Indikationen an-
hand der Prognose zu stellen? Ärzte 
haben diesen elementaren Grund-
satz ihres Handelns wohl nicht im-
mer beachtet. Sie haben sich augen-
scheinlich eher am technisch Mach-
baren als am individuell Indizierten 
orientiert. 

Zum anderen lässt das Gesetz of-
fen, wie ein Dissens über die Indi-
kation gelöst wird. Indikationen 
lassen sich zumeist nicht mit ma-
thematischer Präzision stellen. Die 
Indikation stellt jedoch allein der 
Arzt. Was passiert aber, wenn der 
Betreuer/Bevollmächtigte oder An-
gehörige die Indikation infrage stel-
len? Das Gesetz lässt es offen, ob 
eine zweite Meinung eingeholt wer-
den soll. Den Ärzten ist zu empfeh-
len, diese Möglichkeit von sich aus 
anzubieten – das stärkt in aller Re-
gel das Vertrauensverhältnis.

Das Gesetz sieht keine Pflicht 
zur Beratung vor. Eine Patienten-
verfügung ist die Anweisung eines 
Patienten an seinen künftigen Arzt, 
sie betrifft per definitionem medi -
zinische Entscheidungen (8). Wäre 
eine ärztliche Beratung nicht in 
höchstem Maß sinnvoll? Im Ge-
setzgebungsverfahren wurde be-
tont, dass auch Laienorganisationen 
kompetent beraten könnten. Man 
muss jedoch differenzieren: Vertre-
ter nicht ärztlicher Berufe können 
durchaus mit Patienten über deren 
Werthaltungen und Lebenseinstel-
lungen sprechen – über die eigent -
lichen medizinischen Details kön-
nen sie hingegen nicht beraten. Die 
medizinischen Sachverhalte einzu-
beziehen, ist jedoch unverzichtbar, 
insbesondere wenn Krankheitsver-
läufe absehbar sind. Aus diesem 
Grund ist eine ärztliche Beratung 
mehr als nur wünschenswert – und 
sollte daher in den Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) aufgenommen werden. 
Hier herrscht eindeutig Nachbesse-
rungsbedarf.

Minderjährige
Die Rechtsprechung hat schon lan-
ge statuiert, dass auch Minderjähri-
ge in Bezug auf ärztliche Maßnah-
men einwilligungsfähig sein kön-
nen. Was bedeutet das für eine Pa-
tientenverfügung? Da das Gesetz 
hierzu schweigt, verbleibt nur die 
Analogie zu sonstigen Verfahren: 
Die Eltern müssen mit wachsender 
Reife den Willen der Kinder/Ju-
gendlichen berücksichtigen. Inso-
fern ist eine Willensäußerung des 
Kindes/Jugendlichen auf jeden Fall 
von den Eltern in ihrer Entschei-
dung zu beachten. Ob eine wohl -
erwogene Ablehnung einer lebens-
verlängernden Maßnahme seitens 
eines medizinisch aufgeklärten 
 einwilligungsfähigen Jugendlichen 
von den Eltern überstimmt werden 
kann, ist bislang ungeklärt. Aufgabe 
des Arztes ist es in jedem Fall, auf 
eine von der ganzen Familie im 
Konsens getragene Lösung hinzu-
wirken, auch um komplizierte Trau-
erverläufe zu vermeiden (9).

Aus ärztlicher wie juristischer 
Sicht ist die Kombination von Pa-
tientenverfügung und Vorsorgevoll-
macht zu empfehlen (10). Zudem 
dürfte eine alleinige Vorsorgevoll-
macht für eine Person des Vertrau-
ens die Belange des Patienten bes-
ser vertreten als eine alleinige Pa-
tientenverfügung. 

Mit dem 3. Gesetz zur Ände-
rung des Betreuungsrechts ist eine 
Rechtssicherheit bezüglich der Ver-
bindlichkeit von Patientenverfügun-
gen erreicht worden. Einzelne Fra-
gen sind noch zu klären. Wichtig er-

scheint vor allem die Vermeidung ei-
ner unnötigen Verrechtlichung des 
Arzt-Patienten-Verhältnisses am Le-
bensende. Daher ist die Festlegung 
im Gesetz, dass Betreuungsgerichte 
nur im Fall eines Dissenses über den 
Patientenwillen anzurufen sind, be-
grüßenswert. Ebenso wichtig ist die 
Feststellung, dass bei fehlender Indi-
kation oder eindeutiger Patienten-
verfügung die Bestellung eines Be-
treuers nicht notwendig ist. 

Ziel ärztlicher Bemühungen am 
Lebensende sollte immer sein, Pa-
tient und Familie als Betreuungs-
einheit zu verstehen und einerseits 
den Patientenwillen zu respektie-
ren, andererseits Entscheidungs- 
und Kommunikationsprozesse so 
zu gestalten, dass sie für die Ange-
hörigen nicht zu einer zusätzlichen 
Belastung in der Trauerphase füh-
ren. Dafür bietet das neue Gesetz 
einen guten Rahmen, den es ärztli-
cherseits auszufüllen gilt.
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